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Amtlicher Theil.

Gesetze; Perordnungen der Reichsbehörden.

Verordnung, betreffend das Aufgebot von Landansprüchen im südwestafrikanischen

Schutzgebiet. Vom 2. April 1893. (N. G. Bl. S. 143.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen #rr., verordnen auf

Grund der §§ 1 und 3 Ziffer 2 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der Schutzgebiete (Reichs-
Gesetbl. 1888 S. 75), für das südwestafrikanische Schutzgebiet im Namen des Reichs, was folgt:

81.

Zur Fesistellung der Ansprüche aus Verträgen über den Erwerb von Grundeigenthum, welche
vor dem Erlaß der Verfügung des Kaiserlichen Kommissars vom 1. Oktober 1888, sowie aus Pacht-

verträgen, welche vor dem Erlaß der Verfügung des stellvertretenden Kaiserlichen Kommissars vom 1. Mai
1892 rechtsgültig abgeschlossen worden sind, findet ein öffentliches Aufgebot nach Maßgabe der nach-
stehenden Vorschriften statt.

82.
Das Aufgebot wird von dem Kaiserlichen Kommissar für das ganze Schuhgebiet oder einzelne

Theile desselben erlassen.
Das Verfahren kann von Amtswegen oder auf Antrag erjenigen Berechtigten, welche Land-

ansprüche geltend zu machen beabsichtigen, eingeleitet werden. Der Antragsteller hat zur Deckung der
durch das Ausgebot entstehenden baaren Auslagen einen von dem Koaiserlichen Kommissar "estzusetzenden

Kostenvorschuß einzuzohlen.
83.

Das Aufgebot hat zu enthalten:
1. die Bezeichnung des Gebietes, auf welches sich das Aufgebot bezieht;
2. die Aufforderung, die Landansprüche binnen einer auf mindestens drei Monate zu bestimmenden

Frist bei der Gerichtsbehörde erster Instanz des Schubgebietes anzumelden;
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—2.die Anlündigung, daß die Versäumung der Anmeldung von Landansprüchen den Verlust der-

selben zur Folge hat;
die Hinweisung darauf, daß Anmeldende, welche nicht in dem Schuhgebiet ihren Wohnsitz oder
Aufenthalt haben, für das Verfahren einen im Schutzgebiet sich dauernd außhaltenden Vertreter
zu bestellen und der Gerichtsbehörde namhaft zu machen haben;

. die Bezeichnung des Antragstellers, falls das Aufgebot auf Antrag stattfindet.

* 4.

Die öffentliche Bekanntmachung des Aufgebots erfolgt in der für die Verordnungen des Kaiser-
lichen Kommissars hergebrachten Weise, sowic durch Einrückung in den Deutschen Reichsanzeiger und in
drei durch den Kaiserlichen Kommissar zu bestimmende südafrikanische Zeitungen. Die Einrückung in jedes
der vorbezeichneten Blätter hat dreimal in Zwischenräumen von je einer Woche zu geschehen.

Der Lauf der Anmeldefrist beginnt mit dem Tage nach der letzten Einrückung. Auf die Gültigkeit
der öffentlichen Bekanntmachung hat es keinen Einfluß, wenn die vorgeschriebenen Zwischenfristen nicht

eingehalten sind.

*2

8

86.
Die Anmeldung muß den Gegenstand und den Grund der geltend gemachten Landansprüche ent-

halten. Derselben sollen die urkundlichen Beweisstücke oder eine Abschrift derselben beigefügt werden.
Personen, welche nicht in dem Schutzgebiet ihren Wohnsiß oder Aufenthalt haben, müssen für

das Verfahren einen im Schutzgebict sich dauernd aufhaltenden Vertreter bestellen und denselben in

der Anmeldung namhaft machen. Das Gleiche gilt für Gesellschaften, die im Schutzgebiet nicht ihren
Sitz haben. ’

Die Anmeldungen sind bei der Gerichtsbehörde zur Einsicht der Betheiligten auszulegen.

86.

Die Unterlassung der Anmeldung hat den Verlust der Landansprüche zur Folge. Der Ausschluß
nicht angemeldeter Landansprüche wird nach Ablauf der Anmeldefrist durch den Kaiserlichen Kommissar
verfügt und öffentlich bekannt gemacht.

Anmeldungen, welche nach Ablauf der Anmeldefrist, aber vor der Verfügung des Ausschlusses
eingehen, sind zu berücksichtigen.

87.

Zur Prüfung der angemeldeten Landansprüche bestimmt die Gerichtsbehörde einen Termin, zu
welchem die Anmeldenden, sowie gegebenenfalls der Antragsteller und die sonst belannten Berechtigten (§ 2
Absatz 2) zu laden sind.

Die Ladung der bezeichneten Personen findet nicht statt, soweit dieselben weder im Schutgebiet
ihren Wohnsitz oder Aufenthalt haben, noch einen daselbst sich dauernd aufhaltenden Vertreter bestellt
und der Gerichtsbehörde namhaft gemacht haben.

Dicjenigen, welche Landansprüche angemeldet haben, sind verpflichtet, zur Deckung der durch die Beweis-
erhebung über ihre Ansprüche entstehenden baaren Auslagen einen von der Gerichtsbehörde festzusetzenden
Kostenvorschuß einzuzahlen.

88.

In dem Prüfungstermine werden die angemeldeten Landansprüche mit den Betheiligten erörtert.
Sind Betheiligte im Termine nicht erschienen, so lann die Gerichtsbehörde nach ihrem Ermessen

in Abwesenheit derselben verhandeln-oder einen neuen Termin anberaumen.

Die Gerichtsbehörde beschließt über die nach Lage der Sache erforderlichen Beweiserhebungen und
ist hierbei an die von den Betheiligten bezeichneten Beweismittel nicht gebunden.

Auf die eidliche Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen finden die Vorschriften der Civil-
prozeßorduug Anwendung.

§ 9.

Nach Schluß der Verhandlungen entscheidet die Gerichtsbehörde über die Rechtsgültigkeit der an-
gemeldeten Landansprüche.

Die Entscheidung muß mit Gründen versehen sein.
Sie ist den Betheiligten zuzustellen.

8 10.

Gegen die Entscheidung steht jedem Betheiligten die Beschwerde an die Gerichtsbehörde zweiter
Instanz zu.

Die Beschwerde muß bei dieser Behörde vor Ablauf von sechs Monaten nach der Zustellung der
Entscheidung schriftlich angemeldet werden.



—189 —

Zur Verhandlung über die Beschwerde kann ein Termin bestimmt und die Erhebung weiterer
Beweise angeordnet werden.

8 11.

Die nach Maßgabe dieser Verordnung stattfindenden Verhandlungen und Entscheidungen in erster
und zweiter Instanz erfolgen ohne Zuziehung von Beisitzern.

. §l2.

DiegegenwärtigeVerordnungtrittmitdentTageihrerVeröffentlichungimReichs-Gefehblattin
Kraft. Die zur Ausführung derselben erforderlichen Bestimmungen werden von dem Reichskanzler erlassen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Berlin Schloß, den 2. April 1893.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Caprivi.

Ich bestinime hierdurch, daß die bisher nur für farbige Offiziere und Manuschaften der Schutz-

truppe für Deutsch-Ostafrika bestimmten Kriegerverdienst-Medaillen 1. und 2. Klasse künftig auch an farbige
Offiziere und Mannschaften der Polizei= und Schutztruppen in den übrigen deutschen Schußgebieten zur
Verleihung gelangen und die hierdurch erwachsenden Kosten auf die Etats der betreffenden Schutzgebiete
übernommen werden, wonach Ich Ihnen das Weitere überlasse.

Berlin, den 25. März 1893.
Wilhelm I. R.

An den Reichskanzler (Auswärtiges Amt). ogez. Graf v. Caprivi.

DPerordnungen und Wittheilungen der Behörden in den Schuntgebieten.

Uebersicht der gerichtlichen Geschäfte in Kamerun und Togo im Jahre 1892.

Gerichtsbarkeit erster Instanz.
a. Kamerun.

Aus Davon

5 # 22 S
Es waren anhängig: JS. 553 533

—2 22
— ih

|

A. bürgerliche Rechtsstreitigleiten, und zwar:
. Progesee, einschließlich der Urkunden-, Ehe= und Entmündigungsprozesse 1 13 14 14

2. sonsiige Rechtssachen, Arreste, einstweilige Verfügungen, Zwangsvoll-
streckungen, Mahnsachen, Sühnesachen, Aufgebote c. . — 8 3 3 —

Von den Sachen zu 1 und 2 gehörten zur Zuständigkeit
a) der Ricthher . l 21 22 22 —-

b)berGetichtc................... -— — — — —

B. Konkurösachen .·.. — — — — —

C. Strafsachen, und zwar:
1. Sachen, in welchen ein Strafbefehl zu erlasen — — — — —

2. Sgchen, in welchen ein Hauptverfahren einzuleiten war.. — 8 8 s8s —

In den Sachen zu 2 fanden Hauptverhandlungen statt .
a)ohneBcisiyer-.................. — 6 6 6 —

b) mit Beisizer . — 2 2 2 —

3. Beschwerden gegen Entscheidungen des Nichtr — — — — —

D. Sachen der nicht slreitigen Gerichtsbarkeit, und zwar:

1. Nachlahregulirungen .................. 2 8 10 8 2
2. Einiragungen und Löschungen im Grundbuch.·... — — - —

3. Sonstige Handlungen der nicht streitigen Gerichtsbarleit (Beglaubigungen,
Testamentserrichtungen, vorläufige Verwahrungen 2tt) 19 15 34 34 —



b. Togo

Aus Davon
z22538 2 —

Es waren anhängig: 79v5u *2 z 727 #
 22s22

I i

A. bargerliche Nechtsstreitigleiten, und zwar: #
Prozesse, einschließlich der Urkunden-, Ehe= und Entmündigungsprozesse — — — —

#. sonsüige Nechtssachen, Arreste, einstweilige Verfügungen, 3wangeooll,
streckungen, Mahnsachen, Sühnesachen, Aufgebote 24q. — — — — —

Von den Sachen zu 1 und 22gehörten zur Imftändigkeit #der Richter — — — — —

5 derGerichte. — — — — —

B. Konkurssachen — — — — —

C. Strohachen und zwar1. Sachen, in welchen ein Strafbefehl zu erlassen. — — — —

2. Sachen, in welchen ein Hauptverfahren einzuleiten war. — 7 7 — —

In den Sachen zu 2 fanden Hanptorrhandlungen stat
a) ohne Beisitzer — 3 — —

b) mit Beisi . ...... — 4 — — —

3. Beschwerden gegen Entscheidungen des Richters .......· — — — — —

D. Sachen der nicht steeitigen Gerichtsbarkeit, undd zwar
1. Dormundschaften und Pflegschaften ........ — — — — —
2. Erbtheilungen ...... — — — — —

3. Eintragungen und Loschungen im Grundbuch . — — — —

4. Sonstige Handlungen der nicht streitigen Gerichtsbarkeit (Veglaubigungen,

vestemontserrichtungen, vorläusige Verwahrungen c.1. Beglaubigung 15 37 42 42 —
2. Aufnahme 8 Voliniachten 2 1 3 3 —
3. Ausstellung von Attesten und Vescheinigungen verschiedener Art 4 24 28 28

Zur Zuständigkeit des Obergerichts bezw. des Oberrichters gehörige Angelegenheiten kamen weder
in Kamerun noch in Togo zur Verhandlung.

Der Werth der in das Kamerungebiet eingeführten Waaren

belief sich im dritten Vierteljahr des Jahres 1892 auf 1 272 626 Mark und überstieg den Werth der
Einfuhr im zweiten Vierteljahr um 274 296 Mark.

Im zweiten Vierteljahr sind an Maschinen, Instrumenten u. s. w. für 242 000 Mark eingeführt
worden, wovon auf den Quaiban allein 200 000 Mark entfielen, während hiervon im dritten Vierteljahr
nur für 147 300 Mark eingeführt wurden, wovon nur sehr wenig für den Quaibau bestimmt war. Die

Einfuhr von Kaufmannsgütern hat sich demnach im dritten Vierteljahr erheblich vermehrt, z. B. bei Ge-
weben um 48 800 Mark, bei Material-, Spezereiwaaren, Konserven um 67 400 Mark, bei Kupfer= und
Messingwaaren um 11 000 Mark, bei Kuzwaaven, Lampen u. s. w. um 9400 Mark. Auch bei den zgoll-

pflichtigen Gütern zeigt sich eine nicht unerhebliche Zunahme der Einfuhr.
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Perspnalien.

Der Regierungsrath Rose, zulebt Kaiserlicher Kommissar für das Schutzgebiet der Neu-Guinea-
Kompagnie, ist als kommissarischer Hülfsarbeiter in die Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Auts
einberufen worden. 7An .

Legationsrath v. Schuckmann ist aus der Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Amts aus-

geschieden.



M. S. „Arcona“

M. Kubt. „Hyäne“
M. Krzr. „Möwe“

M. S. „Alexandrine“.

M. Fhrzg. „Nachtigal“ Kamerun.
M. Krzr. „Schwalbe“ Sansibar.
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Schiffsbewegungen.
(Die Zeit vor dem Orte bedeutet die Ankunst, hinter dem Orte die Abfahrt des Schisses.)

2/,2. Kamerun.

25/2. Bombay. (Poststation: Sansi

16/3. Kapstadt. (Poststation: Kapstadt.)

M. Krzr. „Aussard-18/1. Auckland 23/3. — Tonga-Inseln. — Sydney.
M. Krzr. „Falke“ 14/2. Kapstadt 16,3. — Kamernn.

(Poststation: Apia.)
(Poststation: Kamerun.)

(Poststation: Kapstadt.)
bar.)

(Poststation: Kamerun.)
(Poststation: Sansibar.)

Richtmücher Kbell
M. Krzr. Sperber 133. Jervisbai. — 18,3. Shdre 6/4. — Wua. (Poststation: Apia.)

Persbnal-Machrichten.
Oberst Freiherr v. Schele hat die Geschäfte der

Stellvertretung des Kaiserlichen Gonverneurs von
Deutsch-Ostafrika am 22. Februar d. J., dem Tage
der Rückkehr von seiner Expedition aus dem Innern,
übernommen.

Der interimistische Polizeimeister F. Wiazowski #
ist in Kamerun eingetroffen.

Der Postsekretär J. A. Zapp wird am 10. u. M.

die Ausreise von Neapel nach Ostafrika antreten, um

die Postagentur in Pangani zu übernehmen.

Der Gerichtsaktuar Schumacher wird Anfang

. #un. M. die Ausreise nach Togo behufs Vertretung des

Perkehr#-Zachrichten.
Postdampfschiffverbindungen nach den dentschen Schutzgebieten.

Sekretärs v. Hagen antreten.

Nach
vom Ein-

schiffungshafen

Die Abfahrt erfolgt

an folgenden Tagen

Ausschiffungshafen.
Dauer

der Ueberfahrt

Briefe müssen aus

Verlin spätestens

abgesandt werden

1. Ramerun.

2. Cogo-Gebiet (von Accra

ben Quittahmiltelst Boten
ndach Lome und Klein-
#Wol

3. Südwestafrikanisches
Schutzgebiet.

4. Deutsch-Ostafrika.

(vUebergang in Aben auf
das von Marseille kom-

mende französische Schiff.)

5. Naiser Wilhelmsland,
Biemarck-Archipel.

6. Marshall- Inseln.

Ec-R
&amp;(engibschhA#8

ambur

I ch Sbisse
Liverpool
(englische Schiffe)

Southampton

(englische *
von vort- Las

Vrindisi
(englisches Schiff)

eape
(deutsches Schiff)

Brindisi
(englisches Schiffn)

Marseille
(oanzostsches Schiff

Neapel
(deuisches Schist)

l

ancisco, Honolulu

am 6. jedes Monats

rüh
am 3. 24. Mai

am 21.:
am 1. 1bes mt-

am 22., 29. April,
G., 20., 27. Mai"*v

q—
"“%

jeden Sonnabend Nm.

am6. seden 38feüh

Kamerun 34 Tage

Kamerun 30 Tage

Klein Popo 22 TageLome 36 Tag
Accra 24 Ta

Quittahbezwe i*opo 28 TD.
Kapstadt 19 1666

Voten nach Windhoek weiterbefördert.

am23. April, 21. Maie

am Mai, 7. Juni

am 1. 11. Juni

am 12. jedes Mts.
40 NAm.

am 7. Juni Abds.

oder

Sansibar 19 Tage

Dar-es-Saläm

21 Tage
Sansivar 21 Tage

Sansibar 18 Tage

Friedrich Wilhelms-
hafen 41 Tage

am 5. jedes Monats
719 Abds.

am 1., 22. Mai
110 Am.

am 5., 20. und Lehten

jed. Mts. 71 4“
am 20., 27. April, 4.,

18., 35. Mai * Am-

jeden Freitag 791 Vm.

apstadt werden die Sendungen jede vierte Woche nach der Walsischbai und

am 21. E 8., 12.,19. M !; Immi
10# u

am 10. jedes Monats
950 Abds.

am 5. Juni
1036 Abds.

Briefsendungen dahin E * nach dem Verlangen des Absenders über Manila, Sangeleitet, von wo dieselben mit der nächsten Schist
gelegenheit nach Jaluit wei erung erhalten.
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